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 Veröffentlicht am 23.02.1987

Index

Verkehrssteuern

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §209 Abs1

BAO §52

Rechtssatz

Die Bemessungsverjährung wird durch Handlungen der sachlich zuständigen Abgabenbehörde unterbrochen, die auf

Feststellungen des Abgabenanspruches oder des Abgabepflichtigen gerichtet sind.
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